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 Änderung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 

 

 
Informationen für Beschäftigte der Humboldt Universität zu Berlin (HU) zur Um-
setzung der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 
Ab dem 25. Mai 2018 gilt die neue Verordnung (EU) 2016/679 des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung), kurz DSGVO. Sie entwickelt den Datenschutz fort. Viele 
Regelungen orientieren sich am bisherigen deutschen Datenschutzrecht. Einige neue Rege-
lungen werden hinzukommen. Die DSGVO stützt sich auf die bewährten Grundprinzipien des 
Datenschutzes. So bedarf jede Verarbeitung personenbezogener Daten auch künftig einer 
Rechtfertigung durch eine rechtliche Grundlage oder durch die Einwilligung der Betroffenen. 
Die Prinzipien der Datenminimierung (Datenvermeidung/Datensparsamkeit), der Erforder-
lichkeit, der Zweckbindung und der Transparenz bleiben erhalten. Die DSGVO bringt aller-
dings umfassende Nachweispflichten mit sich. Die Verantwortlichen müssen nicht nur sicher-
stellen, dass sie die Vorgaben der DSGVO erfüllen, sondern dies zudem auch nachweisen 
können, vgl. Art. 5 Abs. 2 DSGVO (sog. „Rechenschaftspflicht“/„accountability”). 
Da eine vollumfängliche Darstellung der Änderungen in dieser kurzen Übersicht nicht mög-
lich ist, sollen im Folgenden nur die wichtigsten für den Universitätsbetrieb der HU relevan-
ten Neuregelungen vorgestellt werden. 
 

1. Ab wann gilt die DSGVO und was sind die Auswirkungen? 
 
Die DSGVO ist zwar schon am 24. Mai 2016 in Kraft getreten, gilt aber erst ab dem 25. Mai 
2018 und verdrängt die alten nationalen Datenschutznormen. Sie wird dann unmittelbar 
und gegenüber bestehenden nationalen Gesetzen vorrangig angewendet. Allerdings enthält 
die DSGVO in einigen Fällen sog. Öffnungsklauseln und bietet dem nationalen Gesetzgeber 
Raum für eigene Regelungen, welche spezifische Sachverhalte konkreter regeln sollen. Das 
bedeutet, dass sich datenschutzrechtliche Regelungen zwar vorrangig aus der DSGVO erge-
ben werden; es wird jedoch auch noch weitere nationale Regelungen geben. Aufgrund der 
weitreichenden Spielräume durch die Öffnungsklauseln, insbesondere den öffentlichen Be-
reich betreffend, wie etwa in Art. 6 Abs. 2 und 3, Art. 9 Abs. 4 und Art. 23 DSGVO, dürften 
auch bisherige Regelungen zum überwiegenden Teil erhalten bleiben.  
 

2. Die wichtigsten Handlungsziele im Überblick 
 

a) Aktualisierung der Rechtsgrundlagen und Einwilligungen 
Es können sich mit der DSGVO die Normen der Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
ändern, welche gegebenenfalls anzupassen sind. Eventuell sind auch Einwilligungen zur Da-
tenverarbeitung erneut einzuholen, sofern diese nicht mit Art. 4 Nr. 11, Art. 7 f. DSGVO 
übereinstimmen. 
 

b) Anpassung von Informationstexten zu Datenverarbeitungen 
Die DSGVO legt den Verantwortlichen weitreichende Informationspflichten gegenüber den 
Betroffenen auf, Art. 12 DSGVO. Gegebenenfalls sind die Texte zur datenschutzrechtlichen 
Information der Betroffenen bei Datenverarbeitungen an die in Art. 13 und 14 DSGVO auf-
gelisteten Vorgaben anzupassen, sofern die notwendigen Angaben nicht schon vorgenom-
men wurden. 
 

c) Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO 
Für Datenverarbeitungen mit hohem Risiko für die Rechte der Betroffenen ist eine Abschätzung 
der Risiken und möglichen Folgen vorzunehmen. Aufgrund von Art. 35 Abs. 7 lit. d DSGVO 
wird den Verantwortlichen empfohlen, grundsätzlich eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
vorzunehmen, um den Nachweispflichten (Art. 5 Abs. 2 DSGVO) nachzukommen. Die Daten-
schutz-Folgenabschätzung muss mindestens die in Art. 35 Abs. 7 lit. a-d geforderten Angaben 
enthalten. Hierzu gehören neben der systematischen Beschreibung der geplanten Verarbei-
tungsvorgänge und der Zwecke auch eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freihei-
ten der betroffenen Personen einschließlich der zur Bewältigung der Risiken geplanten Ab-
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wehrmaßnahmen. Zudem ist eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der 
Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck vorzunehmen.  
 

d) Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten  
Die neue DSGVO verpflichtet zu umfangreicherer Dokumentation. Nach Art. 30 Abs. 1 
DSGVO ist von den Verantwortlichen ein schriftliches Verzeichnis von Verarbeitungstätigkei-
ten anzufertigen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. a-g müssen auch weiterhin die wesentlichen Anga-
ben wie Kontaktdaten, Datenkategorien, Verarbeitungszwecke, Kreis der betroffenen Perso-
nen und Datenempfänger angegeben werden. Jedoch müssen nunmehr nach Art. 30 Abs. 2 
DSGVO auch die Auftragsverarbeiter, also die externen, zur Datenverarbeitung beauftragten 
Stellen, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten führen. 
 

e) Neuformulierung der Auftragsdatenverarbeitungsverträge  
Aufgrund der neu eingeführten Verzeichnisführungspflicht auch der Auftragsverarbeiter  
nach Art. 30 Abs. 2 DSGVO sind auch die Auftragsdatenverarbeitungsverträge neu zu for-
mulieren. Die hierzu notwendigen Angaben sind in Art. 30 Abs. 2 lit. a-d DSGVO aufgelistet.  
 

f) Betroffenenrechte 
Die DSGVO stärkt die Betroffenenrechte und regelt diese umfassender (Art. 12-23 DSGVO). 
So wird z.B. das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) eingeführt und das Recht 
auf „Vergessenwerden“ erstmals ausdrücklich benannt (Art. 17 DSGVO). Kernstück sind 
Transparenz und Information der Betroffenen.   
 

g) Rechenschaftspflicht 
Nach Art. 5 Abs. 2 DSGVO hat der Verantwortliche die Einhaltung der bereits bekannten da-
tenschutzrechtlichen Grundsätze aus Art. 5 Abs. 1 DSGVO sicherzustellen, wie beispielswei-
se Transparenz,  Zweckbindung, Datensparsamkeit oder angemessene Sicherheit der Da-
tenverarbeitung. Nunmehr muss der Verantwortliche hierfür im Zweifel Nachweise erbringen 
können. Er trägt also eine Rechenschaftsplicht über die Einhaltung datenschutzrechtlicher 
Grundsätze. Mithin sollte ein dokumentiertes Datenschutzkonzept angestrebt werden.  
 

h) Meldepflichten gemäß Art. 33, 34 DSGVO 
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten sind unverzüglich und möglichst bin-
nen 72 Stunden der Aufsichtsbehörde und der betroffenen Person mitzuteilen. 
______________________ 
 
 
 Information der Abteilung Personal und Personalentwicklung 
- Wir haben noch einige Plätze frei! 

 

 
Anmeldungen nehmen wir ab sofort entgegen über: https://bwb.hu-berlin.de  
 
Alle Kurse der Beruflichen Weiterbildung sind nach BiUrlG §11 vom 24.10.1990 als 
Bildungsurlaub im Sinne der beruflichen Weiterbildung anerkannt. 
 

 
FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE 
 
KF021 After Work kompakt:  Selbstpräsentation 
 Termin: 23.11.2017 | 30.11.2017 | 05.12.2107 | 12.12.2017, 
 (jeweils von 16:00 – 19:00 Uhr) 
 
KF003  Strukturierte Personalauswahl:  Qualitätsmerkmale,  
 Auswahlinstrumente, praktische Umsetzbarkeit 
  Termin: Donnerstag bis Freitag, 07. bis 08. Dezember 2017, 
  (09:00 – 16:00 Uhr) 
 
FÜR WISSENSCHAFTLER/INNEN 
 
WS003  Die wichtigsten journalistischen Grundregeln für     
  Pressemitteilungen und Fachzeitschriften 

Termin: Montag und Mittwoch, 04. und 06. Dezember 2017,  
(09:00 – 16:00 Uhr) 
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BETRIEBLICHE ERSTHELFER/INNEN Aus- und Fortbildung 
 
AS001  Ausbildung zum/r Ersthelfer/in: Grundlehrgang 

Termin: Montag, 13. Dezember 2017, (08:00 – 16:00 Uhr) 
 

AS002  Fortbildung zum/r Ersthelfer/in: Training 
Termin: Dienstag, 14. Dezember 2017, (08:00 – 16:00 Uhr) 

 
KOMMUNIKATION UND KOMPETENZENTWICKLUNG 
 
KA001  Stimme und Sprechen – Sicher und Souverän 
  Stimm- und Sprechtraining 

Termin: Mittwoch bis Freitag, 22. bis  24. November 2017,  
(09:00 – 15:00 Uhr) 

 
KA004 Gesprächsführung in der Beratung (Grundlagen) 
  Termin: Donnerstag bis Freitag, 07. bis 08. Dezember 2017 
  (09:00 – 16:00 Uhr) 
______________________ 
 
 
 Fragen und Antworten zum Projekt "Zentraler Veranstaltungsservice  
   an der HU" 

 

 
Mit HUMBOLDT EVENTS hat die HU zum 01.09.2017 begonnen einen zentralen Veranstal-
tungsservice zu entwickeln. Ziel der zweijährigen Pilotphase ist es, das komplette Angebot 
an Leistungen rund um die Planung, Durchführung und Abrechnung einer Veranstaltung aus 
einer Hand anzubieten. Dabei sollen die internen und externen Veranstalterinnen und Ver-
anstalter im zentralen Veranstaltungsmanagement einen kompetenten Ansprechpartner fin-
den, der sie durchgängig in allen Phasen unterstützt. Damit wird auch erreicht, dass sich die 
Veranstalterinnen und Veranstalter ganz auf die inhaltliche und wissenschaftliche Ausgestal-
tung konzentrieren können und die administrative Abwicklung reibungslos läuft.  
 
HUMBOLDT EVENTS ist ein gemeinsames Projekt der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) 
und Ihrer 100% Tochtergesellschaft der Humboldt-Innovation GmbH (HI). Die Pilotphase 
dient auch dazu, die internen Strukturen und Prozesse der HU sowie die veranstaltungsun-
terstützende Infrastruktur zu optimieren. Die Beauftragung der HI als zentrale Veranstal-
tungsdienstleisterin trägt darüber hinaus dazu bei, ein breites und flexibles Leistungsspekt-
rum vorzuhalten.  
 
*Infoveranstaltungen*  
 
Campus Mitte: *22.11.2017* um 11.30 - 12.30 Uhr im Auditorium des Grimm-Zentrums.  
Campus Adlershof: *23.11.2017* um 10.30 - 11.30 Uhr im Konferenzraum 0119.  
 
Bei den zwei Infoterminen in Mitte und Adlershof wird das Projekt vorgestellt und die Pro-
jektverantwortlichen stehen Rede und Antwort. Unter anderem werden folgende Fragen be-
antwortet:  
 
1. Was sind die Ziele eines zentralen Veranstaltungsservice?  
2. Für welche Veranstaltungen kann man den Service nutzen?  
3. Was muss die HU für einen effizienten Veranstaltungsservice leisten?  
4. Warum wird die HUMBOLDT-INNOVATION GmbH beauftragt?  
5. Was leistet ein zentraler Veranstaltungsservice?  
6. Wie unterstützt die HU den neuen Service finanziell?  
7. Hat die HI bereits Erfahrung mit Veranstaltungen?  
8. Was kostet mich der zentrale Veranstaltungsservice?  
9. Wann ist eine Umsetzung realistisch?  
10. An wen kann ich mich wenden?  
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Alle Humboldtianerinnen und Humboldtianer sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen und Ihren Input!  
 
Bei Fragen steht Marcel Faska, Projektmanager zentrales Veranstaltungsmanagement, gerne 
zur Verfügung: marcel.faska@hu-berlin.de <mailto:marcel.faska@hu-berlin.de>. 
______________________ 
 
 
 Kostenlose Umsetzung von Gerät/Verbrauchsmaterial  
 

Die Fakultätsverwaltung (Haushalt/Personal) der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaft-
lichen Fakultät hat abzugeben: 

129 Stück Leitz Alpha 1914 A4 Hängehefter natronbraun (1 x gebraucht),                             
gerne auch einzeln. Sie sind in einem guten Zustand und unbeschriftet.                          
Jeder Hefter hat ein leeres PP-Reiterchen dran.  

Ihr Anfragen richten Sie bitte an: Elke Schwarz, Tel.: 2093-66156, Fax:2093-66157,         
E-Mail: elke.schwarz@rz.hu-berlin.de 
______________________ 
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